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väterlich ermahnt, nach dem Gesetz, zur Besserung, Genugthuung und Reue;
aber der Satan hat sein Herz verhärtet, er hat die Heilsmahnungen ver¬
schmäht und in der begonnenen Bosheit beharrend, verweigert er, von Stolz
aufgeblasen, der Kirche Gottes, die er verletzt hat, genug zu thun. Über
solche Übertreter der heiligen Religion und des Friedens, den Christus ge¬
geben und gelassen hat, haben wir die Vorschriften des Herrn und der
Apostel, die uns vorschreiben, was wir thun sollen (folgt die Stelle
Matth. 18,15). Gegen jeden einzelnen von uns sündigt, wer gegen die
Kirche sündigt. Denn wenn die ganze Kirche ein Körper ist, dessen Haupt
Christus, so sind die Einzelnen einer des andern Glieder, und wenn ein
Glied leidet, leiden alle Glieder; ohne Zweifel sündigt der gegen uns, der
unsere Glieder verletzt. Daher befiehlt der Herr (folgt Matth. 18,15—17),
ihn nach fruchtlosen Ermahnungen nicht mehr für einen Christen, sondern
für einen Heiden zu halten, und an einem andern Orte (Matth. 5,29) sagt
der Herr: Ärgert dich dein Auge re. Indem wir nun die Gebote des
Herrn und der Apostel erfüllen, laßt uns das faule und unheilbare Glied,
das die Arznei verschmäht, durch das Schwert der Exkommunikation vom
Leibe der Kirche abschneiden, damit nicht durch die pestbringende Krankheit
die übrigen Glieder des Leibes wie durch Gift angesteckt werden." Darauf
folgt die Vorlesung der Bannformel, nach deren Schlußworten alle ant¬
worten: „Amen!" oder: „Es geschehe!" Es sollen aber zwölf Priester den
Bischof umstehen und brennende Kerzen in den Händen halten, welche sie
am Schluß des Bannes zur Erde werfen und mit den Füßen zertreten
sollen. Darauf soll der Bischof dem Volke die Exkommunikation selbst in
der Volkssprache erklären, damit alle erkennen, wie schrecklich er verbannt
sei. Wiederholt wird sie dann noch in allen Kirchen an den Sonntagen
verlesen.

In der von Papst Leo X. gegen Luther geschleuderten Bannbulle heißt
es § 5: „Damit bekannt werde, welche Geringschätzung gegen die Kirche
Herr Martmus und seine Anhänger mit verstockter Kühnheit gezeigt haben
2C., befehlen wir allen Patriarchen :c.; unter Androhung der Strafe des
unmittelbaren Bannes, daß sie nach Frist von dreien Tagen in ihren
Kirchen, an Sonn- und andern Festtagen (weil da das Volk in größerer
Menge zum Gottesdienst zusammenkommt), mit Vortragung der Kreuzes¬
fahne, unter dem Geläute der Glocken, indem sie die Lichter anzünden und
dann auslöschen, zu Boden werfen und zertreten, mit dreimaligem Stein¬
wurf und andern dabei üblichen Ceremonien dieselben als solche, die aus¬
gestoßen, mit dem Banne behaftet, verflucht und ketzerisch erklärt worden
sind, öffentlich bekannt machen und allen Christgläubigen den Umgang mit
ihnen verbieten."

Die Bannformel, welche auf dem Konzil zu Rheims i. I. 900 gegen
die Mörder des Bischofs Fnlco von Rheims abgefaßt wurde, lautet: „Im
Namen des Vaters und des Sohnes und in der Kraft des heiligen Geistes,
sowie mit der Amtsgewalt, welche Gott durch den Apostelfürsten Petrus


